Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage
BV/12/25/129
offentlich

Anderung der Geschaftsordnung der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

Organisationseinheit: Datum
Hauptamt 03.09.2025
Bearbeiter: Verfasser:
Grit Adam
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Gememd_evertretung Ostseebad Boltenhagen 18.09.2025 o)
(Entscheidung)
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In den vergangenen Sitzungen der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen kam es vermehrt zur AuRerung von unterschiedlichen Auffassungen dariiber,
wie die Protokollfihrung zu erfolgen hat.

Diese Diskussion nahm der Birgermeister und die Verwaltung zum Anlass, der
Gemeindevertretung eine Uberarbeitete  Geschaftsordnung zur Beschlussfassung
vorzulegen.

Zum besseren Vergleich der alten und neuen Regelungen wird der Gemeindevertretung die

Anlage ,,2025-09-03 Synopse Entwurf Geschaftsordnung Ostseebad Boltenhagen® zur
Verfligung gestellt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschlieBt die Geschaftsordnung der

Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen in der dieser Beschlussvorlage
beigefugten Fassung.

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifligen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis tiber Einsparung bei Produktsachkonto:

Uiber- / auRerplanmafige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und




unabweisbar und

Begriindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorlaufiger Haushaltsfiihrung auszufiillen):

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.

1 2025-09-03 Synopse Entwurf Geschaftsordnung Ostseebad Boltenhagen
offentlich

2 2025-09-03 Geschéaftsordnung Ostseebad Boltenhagen (Reinschrift) 6ffentlich
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Geschaftsordnung
der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

§1

Sitzungen der Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung wird vom Burgermeister einberufen, so oft es die
Geschéftslage erfordert, moglichst einmal im Vierteljahr.

Die Ladungsfrist fir die ordentliche Sitzung betragt sieben Tage, flr
Dringlichkeitssitzungen drei Tage. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begrinden.
Die Ladung erfolgt elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und der
Sitzungsunterlagen. § 29 Abs. 1 KV M-V bleibt unberihrt.

Die Terminierung der Sitzungen der Gremien sind bis zum 30. November eines Jahres
fur das folgende Kalenderjahr mit der Amtsverwaltung abzustimmen und festzulegen.

§2

Teilnahme

Wer aus wichtigen Griinden an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, verspatet kommt
oder eine Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies dem Birgermeister und der
Amtsverwaltung unverziiglich ab Kenntnis mitzuteilen.

Verwaltungsangehodrige des Amtes nehmen unter Rucksprache mit dem Leitenden
Verwaltungsbeamten auf Anforderung des Blirgermeisters an den Sitzungen teil. Die
gemeindeeigenen Bediensteten nehmen auf Weisung des Blrgermeisters an den
Sitzungen teil. Dem Amtsvorsteher und Leitenden Verwaltungsbeamten ist auf Antrag
das Wort zu erteilen. Den ubrigen Mitarbeitern der Amtsverwaltung kann der
Blrgermeister das Wort erteilen.

Weitere nicht der Gemeindevertretung angehdrende Personen kdénnen mit
Zustimmung der Gemeindevertretung beratend teilnehmen.

§3

Medien, Bild- und Tonaufzeichnungen

Vertretern der Medien sind besondere Platze zuzuweisen.

Bild- und Tonaufzeichnungen der 6ffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung
durch Presse, Rundfunk und sonstige akkreditierte Medien sind zulassig, soweit dem
nicht ein Viertel aller Mitglieder der Gemeindevertretung widerspricht.
Verwaltungsbeschaftigte und geladene Géaste kdnnen ihrer Aufnahme widersprechen.
Anwesende Einwohner und sonstige Zuschauer durfen nur nach ihrer vorherigen
Einwilligung aufgenommen werden.

Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind zeitweise
Tonaufzeichnungen der Sitzung zulassig. Sie sind nach der darauffolgenden Sitzung
zu léschen.

§4

Beschlussvorlagen, Antrage und Anfragen

Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, sind bei dem
Burgermeister Uber das Amt Klutzer Winkel am 14. Kalendertag vor der Sitzung der
Gemeindevertretung spatestens 12.00 Uhr in Textform einzureichen. Fallt das Ende
dieser Frist auf einen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der
vorhergehende Arbeitstag. Antrage zur Aufnahme auf die Tagesordnung dirfen nicht
gestellt werden, sofern sich die Angelegenheiten bereits in der Ausschussberatung
befinden.

Die Antrage sind in kurzer und klarer Textform abzufassen. Sie sind zu begrinden.
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In den Beschlussvorlagen und deren Erlduterungen sind personenbezogene Angaben
nur dann aufzunehmen, wenn sie fir die Vorbereitung der Sitzung und die
Entscheidung erforderlich sind.

Anfragen von Gemeindevertretern sollen spéatestens funf Arbeitstage vorher in
Textform bei dem Blrgermeister eingereicht werden. Mindliche Anfragen wahrend der
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet
werden, in einer angemessenen Frist schriftlich oder in Textform beantwortet werden.
Anfragen, welche zwischen zwei Gemeindevertretersitzungen an den Blirgermeister
gerichtet werden, sind vorzugsweise in der nachsten Gemeindevertretersitzung zu
beantworten. Gemeindeverreter kénnen-Anfragen-schriftlich-vor odermundlich-inde

§5

Tagesordnung

Die Tagesordnung muss Uuber die anstehenden Beratungspunkte hinreichend
Aufschluss geben; personenbezogene Daten dirfen grundsatzlich nicht enthalten sein,
soweit diese nach der Hauptsatzung in nichtéffentlicher Sitzung behandelt werden
sollen. Diese Beratungspunkte sind so zu umschreiben, dass dadurch die
Nichtoffentlichkeit gewahrt bleibt.

Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung der
Mehrheit aller Gemeindevertreter die Tagesordnung um besonders dringende
Angelegenheiten erweitern, die keinen Aufschub bis zur ndchsten Sitzung dulden. Mit
einfacher Mehrheit kdnnen Angelegenheiten, die noch nicht beschlussreif sind, von der
Tagesordnung abgesetzt oder kann die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
geandert werden. Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter oder dem
Blrgermeister beantragt worden sind, durfen nur dann durch Mehrheitsbeschluss von
der Tagesordnung abgesetzt werden, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend
Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu begriinden.

§6

Sitzungsablauf

Die Sitzungen der Gemeindevertretungen sind grundsatzlich in folgender Reihenfolge
durchzufuhren:
l. Offentlicher Teil
a) Erdéffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmaligkeit der
Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit
b) Einwohnerfragestunde
c) Anderungsantrage zur Tagesordnung
d) Abstimmung zum Rederecht von nicht der Gemeindevertretung
angehodrenden Personen
e) Billigung des Offentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der
vorangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung
f) Bericht des Burgermeisters Uber wichtige Angelegenheiten der Gemeinde
g) Bekanntgabe von Entscheidungen des Birgermeisters
h) Abwicklung der Tagesordnungspunkte im 6ffentlichen Teil
i) Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen
Il. Nichtoffentlicher Teil
a) Billigung der Sitzungsniederschrift des nichtoffentlichen Teils der
vorangegangenen Sitzung
b) Abwicklung der Tagesordnung im nichtoffentlichen Teil
c) Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen
. Offentlicher Teil
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a) Bekanntmachung des Birgermeisters der im nichtéffentlichen Teil
gefassten Beschlisse
b) SchlielRen der Sitzung
Die Sitzungen sollen spatestens um 22.00 Uhr beendet werden, sofern keine
dringenden oder nur einzelne Angelegenheiten noch auf der Tagesordnung stehen.
Uber eine Fortsetzung der Sitzung abweichend von Satz 1 kann mit einfachem
Mehrheitsbeschluss entschieden werden.

§7
Worterteilung

Mitglieder der Gemeindevertretung und weitere Redeberechtigte, die zur Sache
sprechen wollen, melden sich bei dem Blrgermeister durch Handzeichen zu Wort.
Der Burgermeister erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit
nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Jeder darf nur
zweimal zur Sache eines Tagesordnungspunktes sprechen. Die Redezeit betragt
hdchstens 3 Minuten je Wortmeldung.

Das Wort zur Geschéaftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der
Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Diese Wortmeldung hat durch
Anheben beider Hande zu erfolgen. Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen
werden.

Das Wort zur personlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen.
Personliche Bemerkungen dirfen nur eigene Ausflihrungen richtigstellen und
personliche Angriffe abwehren, die wahrend der Beratung gegen den Sprecher
erfolgen. Die Redezeit betragt hdchstens 3 Minuten.

Bei der Behandlung von Antragen oder Beschussvorlagen ist auf Verlangen erst dem
Einbringer das Wort zu erteilen.

§8
Ablauf der Abstimmung

Uber Antrage wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der
Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der Birgermeister stellt fest, ob die Mehrheit
erreicht ist. Bei Satzungen und Wahlen stellt er die Anzahl der Mitglieder fest, die

a) dem Antrag zustimmen

b) den Antrag ablehnen oder

c) sich der Stimme enthalten

und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt.

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung vor
Behandlung des nachsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.

Liegen zu den Tagesordnungspunkten Anderungs- und/oder Erganzungsantrage vor,
wird zuerst Uber den abgestimmt, der von dem Tagesordnungspunkt, dem
Beschlussvorschlag oder einem vorhergehenden Antrag am weitesten abweicht. Bei
Anderungs- und Erganzungsantragen mit finanziellen Auswirkungen haben diese den
Vorrang. In Zweifelsfallen entscheidet Uber die Einordnung dieser Antrage der
Blrgermeister.

Auf Antrag ist Uber einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert
abzustimmen. Ein solcher Antrag bedarf der einfachen Mehrheit. Uber die Vorlage bzw.
den Antrag ist anschlieend insgesamt zu beschliel3en.

§9
Wahlen

Bei geheimen Wahlen kdnnen aus dem Kreis der Anwesenden mindestens 2
Stimmzahler bestimmt werden.
Far Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden.
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Sind mehrere Personen zu wahlen, so kann die Gemeindevertretung diese in einem
Wahlgang wahlen, falls kein Gemeindevertreter widerspricht.

§9a
Zuteilungs- und Benennungsverfahren

Sollte es keinen allgemeinen Konsens uber die Besetzung der Ausschiisse geben,
findet hier das Zuteilungs- und Benennungsverfahren statt.

Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhaltnis zwischen den
Fraktionen bzw. Zahlgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Mitgliederanzahl der
jeweiligen Fraktion oder Zahlgemeinschaft nacheinander durch eins, zwei, drei, vier,
funf usw. geteilt wird und die Sitzverteilung nach den so ermittelten HOochstzahlen
erfolgt (Hochstzahlverfahren nach d’Hondt). Bei gleichen Hochstzahlen entscheidet
das Los. Die Sitze der sachkundigen Einwohner werden zuerst verteilt. Es ist zulassig,
dass Fraktionen und Zahlgemeinschaft untereinander ihre Sitze fir sachkundige
Einwohner gegen Sitze fur Gemeindevertreter tauschen und umgekehrt. Daflr ist eine
Erklarung von beiden Tauschpartnern an den Burgermeister zu richten.

Die Losverfahren werden vom Birgermeister durchgefihrt. Dies geschieht in
Offentlicher Sitzung. Danach teilt der Birgermeister den Fraktionen und
Zahlgemeinschaften mit, wie viele Sitze und in welcher Zusammensetzung sie die
Gremien zu besetzen haben. Die Fraktionen und Zahlgemeinschaften erklaren darauf
innerhalb von zwei Wochen gegenuber dem Blrgermeister, mit welchen Personen sie
die ihnen zugeteilten Sitze besetzen.

Die Fraktionen und Zahlgemeinschaften haben jede personelle Veranderung innerhalb
von einer Woche dem Blrgermeister mitzuteilen.

§10
OrdnungsmaRBnahmen

Der Burgermeister kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur
Sache rufen.

Gemeindevertretungsmitglieder, die die Ordnung verletzen oder gegen Gesetz oder
die Geschéaftsordnung verstofien, sind vom Burgermeister zur Ordnung zu rufen. Nach
dreimaligem Ordnungsruf kann der Burgermeister einen Sitzungsausschluss
verhangen.

Gemeindevertretungsmitglieder, die zur Ordnung gerufen werden oder gegen die ein
Sitzungsausschluss verhangt wird, kdnnen binnen einer Woche einen schriftlich
begrindeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nachsten
Sitzung zu setzen.

§ 11

OrdnungsmaBRnahmen gegen Zuhorer

Wer im Zuhoérerraum Beifall oder Missbilligung duRert oder Ordnung und Anstand
verletzt oder versucht, die Beratung und Entscheidung der Gemeindevertretung auf
sonstige Weise zu beeinflussen, kann vom Burgermeister nach vorheriger Ermahnung
aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.

Der Blrgermeister kann nach vorheriger Ermahnung den Zuhérerraum bei stérender
Unruhe rdumen lassen, wenn die stérende Unruhe auf andere Weise nicht zu
beseitigen ist.

§12
Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung
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Der Blrgermeister kann die Sitzung bei stérender Unruhe im Raum oder aus ahnlichen
wichtigen Griinden kurzfristig bis zu 15 Minuten unterbrechen oder aufheben.
Auf Antrag einer Fraktion ist die Sitzung ebenfalls bis zu 15 Minuten zu unterbrechen.

§13
Fraktionen und Ziahlgemeinschaften

Die Bildung von Fraktionen ist unverziglich dem Birgermeister anzuzeigen. Jegliche
Veranderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind von den jeweiligen
Gemeindevertretern ebenfalls dem Blrgermeister anzuzeigen.

Die Bildung von Zahlgemeinschaften zwischen Fraktionen und Einzelbewerbern sind
ebenfalls unverziglich dem Blrgermeister anzuzeigen. Zahlgemeinschaften zwischen
verschiedenen Fraktionen sind nur zulassig, wenn dadurch andere Fraktionen oder
Zahlgemeinschaften nicht benachteiligt werden.

§14
Niederschrift

Uber jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift anzufertigen.

Die Sitzungsniederschrift muss enthalten:

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,

b) Name der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung,

c) Name der anwesenden Verwaltungsvertreter, der geladenen Sachverstandigen
und Gaste,

d) Feststellung der Ordnungsmaligkeit der Einladung,

e) Feststellung der Beschlussfahigkeit,

f) Anfragen der Gemeindevertretungsmitglieder,

g) die Tagesordnung,

h) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung,

i) den Wortlaut der Antrage mit Namen der Antragsteller, die Beschliisse und
Ergebnisse der Abstimmungen,

j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung,

k) Ausschluss und Wiederherstellung der Offentlichkeit,

I) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindevertretungsmitglieder.

Uber die Beratung und Beschlussfassung zu nichtoffentlichen Tagesordnungspunkten

ist eine gesonderte Anlage zu fertigen, die der Niederschrift beizufiigen ist.

Personenbezogene Angaben sind nur aufzunehmen, wenn sie fur die Durchfihrung

des Beschlusses erforderlich sind.

Die Niederschrift wird als Beschlussprotokoll erstellt. Winscht ein Mitglied der

(32)

(43)

Gemeindevertretung die Aufnahme seines Wortbeitrages im Protokoll, so hat er dies in
der Sitzung ausdrucklich anzumelden und dem Schriftfihrer den Wortlaut zu
benennen.

Die Sitzungsniederschrift ist vom Burgermeister und vom Schriftfhrer zu
unterzeichnen und soll innerhalb von vierzehn Tagen, spatestens zur nachsten Sitzung
den Mitgliedern der Gemeindevertretung vorliegen.

Die Niederschriften Uber den o6ffentlichen Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung
sind Uber die Homepage des Amtes unter https://kluetzer-winkel.sitzung-mv.de/public/
der Offentlichkeit zuganglich.

Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolgenden Sitzung der Gemeindevertretung
zu billigen, tGber Einwendungen und Anderungen ist abzustimmen.

§15
Antrage zur Geschaftsordnung
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Ausfihrungen zur Geschéaftsordnung durfen sich nur auf das Verfahren der
Behandlung des Beratungsgegenstandes, nicht auf die Sache beziehen.

Zu den Antragen zur Geschaftsordnung gehdren insbesondere:

a) Antrag auf Anderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte,

b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes,

c) Antrag auf Vertagung,

d) Antrag auf Ausschussiiberweisung,

e) Antrag auf Ubergang zur Tagesordnung,

f) Antrag auf Redezeitbegrenzung,

g) Antrag auf Schluss der Aussprache,

h) Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,

i) Antrag auf namentliche Abstimmung,

j) sonstige Antrage zum Abstimmungsablauf,

k) Antrag auf geheime Wahl.

Antrage zur Geschéaftsordnung gehen Sachantragen vor. Sind mehrere Antrage zur
Geschéftsordnung gestellt, so wird zuerst Uber den Antrag abgestimmt, welcher der
Weiterbehandlung am  weitesten  widerspricht. Bei einem Antrag auf
Redezeitbegrenzung hat der Bulrgermeister vor der Abstimmung die bereits
vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben.

Antrage zur Geschaftsordnung dirfen nur von Gemeindevertretungsmitgliedern
gestellt werden, die sich nicht bereits zur Sache geauliert haben.

§ 16
Ausschusssitzungen

Die Geschaftsordnung der Gemeindevertretung gilt sinngemaRn fir die Sitzungen der
Ausschisse der Gemeindevertretung.

Den nicht den Ausschissen angehérenden Mitgliedern der Gemeindevertretung ist
eine Abschrift der Einladung zu GUbersenden oder sind unter Hinweis auf die Unterlagen
im Ratsinformationssystem zu informieren.

Alle Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet eines beratenden Fachausschusses
gehdren, sollen in der Gemeindevertretung erst beraten und beschlossen werden,
wenn hierzu eine Empfehlung des Fachausschusses vorliegt. Im Einvernehmen mit
den Fraktionsvorsitzenden kann von Satz 1 abgewichen werden.

Wenn ein Gegenstand mehreren Ausschiissen zur Beratung zugewiesen ist, kdbnnen
diese eine gemeinsame Beratung durchfiihren. Uber den Vorsitz entscheidet, wenn es
zu keiner Verstdndigung zwischen den Ausschussvorsitzenden kommt, der
Burgermeister. Die Abstimmungen haben getrennt nach Ausschiissen zu erfolgen.
Bei Bedarf kdnnen Ausschusssitzungen ins Amtsgebaude des Amtes Klutzer Winkel,
SchloBstrale 1, 23948 Kiitz, verlegt werden. Uber den Bedarf entscheidet der
Ausschussvorsitzende.

§ 17
Datenschutz

Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschisse, die im Rahmen der
Ausubung ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die
personenbezogenen Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dirfen
solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmafligen Aufgabenerflllung dienenden
Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse einer natiurlichen Person. Hierzu zahlen
auch Daten, die allein oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer
bestimmbaren natlrlichen Person ermdglichen. Vertrauliche Unterlagen sind alle
Schriftstliicke, automatisierte Dateien und sonstige Datentrager, die als solche
gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zahlen auch mit
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vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere
Notizen.

Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung tber den Inhalt an Dritte,
ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertreter, ist
nicht zuldssig. Dieses gilt auch gegenliber Mitgliedern der eigenen Partei bzw.
Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung oder dem
jeweiligen zustandigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten.
Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten bzw. zu l6schen, wenn diese fur die
Aufgabenerfillung nicht mehr bendtigt werden. Bei vertraulichen Beschlussunterlagen
einschliefllich aller damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dieses
regelmaflig anzunehmen, wenn die Niederschrift Gber die Sitzung, in der der jeweilige
Tagesordnungspunkt abschlieBend behandelt wurde, genehmigt ist. Alle weiteren
vertraulichen Unterlagen sind spatestens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei
einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sofort,
dauerhaft zu vernichten bzw. zu 16schen.

§18
Auslegung/Abweichung und Anderung der Geschaftsordnung

Zweifelhafte Fragen uUber die Geschaftsordnung im Einzelfall entscheidet der
Blrgermeister. Er kann sich mit seinen Stellvertretern und/oder der Amtsverwaltung
beraten.

Von der Geschaftsordnung kann im Einzelnen abgewichen werden, wenn kein
Gemeindevertreter widerspricht und keine anderen rechtlichen Bestimmungen dem
entgegenstehen.

Anderungen dieser Geschaftsordnung sind mit einfacher Mehrheit méglich.

§19
Inkrafttreten

Diese Geschaftsordnung tritt mit Beschluss in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Geschaftsordnung vom 24-April-202204.07.2024 auller Kraft.

Boltenhagen, 4Juli-202418.09.2025

- Siegel -

Raphael Wardecki
Burgermeister

Seite 7von 7
Geschéaftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
(Beschlussfassung am 4-4uh-202418. September 2025)



(2)

(1)
(2)

3)

Geschaftsordnung
der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

§1

Sitzungen der Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung wird vom Burgermeister einberufen, so oft es die
Geschéftslage erfordert, moglichst einmal im Vierteljahr.

Die Ladungsfrist fir die ordentliche Sitzung betragt sieben Tage, flr
Dringlichkeitssitzungen drei Tage. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begrinden.
Die Ladung erfolgt elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und der
Sitzungsunterlagen. § 29 Abs. 1 KV M-V bleibt unberihrt.

Die Terminierung der Sitzungen der Gremien sind bis zum 30. November eines Jahres
fur das folgende Kalenderjahr mit der Amtsverwaltung abzustimmen und festzulegen.

§2

Teilnahme

Wer aus wichtigen Griinden an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, verspatet kommt
oder eine Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies dem Birgermeister und der
Amtsverwaltung unverziiglich ab Kenntnis mitzuteilen.

Verwaltungsangehodrige des Amtes nehmen unter Rucksprache mit dem Leitenden
Verwaltungsbeamten auf Anforderung des Blirgermeisters an den Sitzungen teil. Die
gemeindeeigenen Bediensteten nehmen auf Weisung des Blrgermeisters an den
Sitzungen teil. Dem Amtsvorsteher und Leitenden Verwaltungsbeamten ist auf Antrag
das Wort zu erteilen. Den ubrigen Mitarbeitern der Amtsverwaltung kann der
Blrgermeister das Wort erteilen.

Weitere nicht der Gemeindevertretung angehdrende Personen kdénnen mit
Zustimmung der Gemeindevertretung beratend teilnehmen.

§3

Medien, Bild- und Tonaufzeichnungen

Vertretern der Medien sind besondere Platze zuzuweisen.

Bild- und Tonaufzeichnungen der 6ffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung
durch Presse, Rundfunk und sonstige akkreditierte Medien sind zulassig, soweit dem
nicht ein Viertel aller Mitglieder der Gemeindevertretung widerspricht.
Verwaltungsbeschaftigte und geladene Géaste kdnnen ihrer Aufnahme widersprechen.
Anwesende Einwohner und sonstige Zuschauer durfen nur nach ihrer vorherigen
Einwilligung aufgenommen werden.

Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind zeitweise
Tonaufzeichnungen der Sitzung zulassig. Sie sind nach der darauffolgenden Sitzung
zu léschen.

§4

Beschlussvorlagen, Antrage und Anfragen

Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, sind bei dem
Burgermeister Uber das Amt Klutzer Winkel am 14. Kalendertag vor der Sitzung der
Gemeindevertretung spatestens 12.00 Uhr in Textform einzureichen. Fallt das Ende
dieser Frist auf einen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der
vorhergehende Arbeitstag. Antrage zur Aufnahme auf die Tagesordnung dirfen nicht
gestellt werden, sofern sich die Angelegenheiten bereits in der Ausschussberatung
befinden.

Die Antrage sind in kurzer und klarer Textform abzufassen. Sie sind zu begrinden.
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In den Beschlussvorlagen und deren Erlduterungen sind personenbezogene Angaben
nur dann aufzunehmen, wenn sie fir die Vorbereitung der Sitzung und die
Entscheidung erforderlich sind.

Anfragen von Gemeindevertretern sollen spatestens flinf Arbeitstage vorher in
Textform bei dem Burgermeister eingereicht werden. Mundliche Anfragen wahrend der
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet
werden, in einer angemessenen Frist schriftlich oder in Textform beantwortet werden.
Anfragen, welche zwischen zwei Gemeindevertretersitzungen an den Blrgermeister
gerichtet werden, sind vorzugsweise in der nachsten Gemeindevertretersitzung zu
beantworten.

§5

Tagesordnung

Die Tagesordnung muss UuUber die anstehenden Beratungspunkte hinreichend
Aufschluss geben; personenbezogene Daten dirfen grundsatzlich nicht enthalten sein,
soweit diese nach der Hauptsatzung in nichtéffentlicher Sitzung behandelt werden
sollen. Diese Beratungspunkte sind so zu umschreiben, dass dadurch die
Nichtoffentlichkeit gewahrt bleibt.

Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung der
Mehrheit aller Gemeindevertreter die Tagesordnung um besonders dringende
Angelegenheiten erweitern, die keinen Aufschub bis zur ndchsten Sitzung dulden. Mit
einfacher Mehrheit kdnnen Angelegenheiten, die noch nicht beschlussreif sind, von der
Tagesordnung abgesetzt oder kann die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
geandert werden. Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter oder dem
Burgermeister beantragt worden sind, durfen nur dann durch Mehrheitsbeschluss von
der Tagesordnung abgesetzt werden, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend
Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu begrinden.

§ 6

Sitzungsablauf

Die Sitzungen der Gemeindevertretungen sind grundsatzlich in folgender Reihenfolge
durchzufuhren:
l. Offentlicher Teil
a) Erdéffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmaligkeit der
Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit
b) Einwohnerfragestunde
c) Anderungsantrage zur Tagesordnung
d) Abstimmung zum Rederecht von nicht der Gemeindevertretung
angehodrenden Personen
e) Billigung des Offentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der
vorangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung
f) Bericht des Burgermeisters Uber wichtige Angelegenheiten der Gemeinde
g) Bekanntgabe von Entscheidungen des Burgermeisters
h) Abwicklung der Tagesordnungspunkte im 6ffentlichen Teil
i) Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen
Il. Nichtoffentlicher Teil
a) Billigung der Sitzungsniederschrift des nichtoffentlichen Teils der
vorangegangenen Sitzung
b) Abwicklung der Tagesordnung im nichtéffentlichen Teil
¢) Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen
. Offentlicher Teil
a) Bekanntmachung des Birgermeisters der im nichtéffentlichen Teil
gefassten Beschlisse
b) SchlieRen der Sitzung
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Die Sitzungen sollen spatestens um 22.00 Uhr beendet werden, sofern keine
dringenden oder nur einzelne Angelegenheiten noch auf der Tagesordnung stehen.
Uber eine Fortsetzung der Sitzung abweichend von Satz 1 kann mit einfachem
Mehrheitsbeschluss entschieden werden.

§7
Worterteilung

Mitglieder der Gemeindevertretung und weitere Redeberechtigte, die zur Sache
sprechen wollen, melden sich bei dem Blrgermeister durch Handzeichen zu Wort.
Der Burgermeister erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit
nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Jeder darf nur
zweimal zur Sache eines Tagesordnungspunktes sprechen. Die Redezeit betragt
hochstens 3 Minuten je Wortmeldung.

Das Wort zur Geschéaftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der
Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Diese Wortmeldung hat durch
Anheben beider Hande zu erfolgen. Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen
werden.

Das Wort zur personlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen.
Personliche Bemerkungen dirfen nur eigene Ausflihrungen richtigstellen und
personliche Angriffe abwehren, die wahrend der Beratung gegen den Sprecher
erfolgen. Die Redezeit betragt hdchstens 3 Minuten.

Bei der Behandlung von Antragen oder Beschussvorlagen ist auf Verlangen erst dem
Einbringer das Wort zu erteilen.

§8
Ablauf der Abstimmung

Uber Antrdge wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der
Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der Blrgermeister stellt fest, ob die Mehrheit
erreicht ist. Bei Satzungen und Wahlen stellt er die Anzahl der Mitglieder fest, die

a) dem Antrag zustimmen

b) den Antrag ablehnen oder

c) sich der Stimme enthalten

und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt.

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung vor
Behandlung des nachsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.

Liegen zu den Tagesordnungspunkten Anderungs- und/oder Erganzungsantrage vor,
wird zuerst Uber den abgestimmt, der von dem Tagesordnungspunkt, dem
Beschlussvorschlag oder einem vorhergehenden Antrag am weitesten abweicht. Bei
Anderungs- und Ergéanzungsantragen mit finanziellen Auswirkungen haben diese den
Vorrang. In Zweifelsfallen entscheidet Uber die Einordnung dieser Antrage der
Blrgermeister.

Auf Antrag ist Uber einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert
abzustimmen. Ein solcher Antrag bedarf der einfachen Mehrheit. Uber die Vorlage bzw.
den Antrag ist anschlie3end insgesamt zu beschlief3en.

§9
Wahlen

Bei geheimen Wahlen kénnen aus dem Kreis der Anwesenden mindestens 2
Stimmzahler bestimmt werden.

Far Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden.

Sind mehrere Personen zu wahlen, so kann die Gemeindevertretung diese in einem
Wahlgang wahlen, falls kein Gemeindevertreter widerspricht.
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§9a
Zuteilungs- und Benennungsverfahren

Sollte es keinen allgemeinen Konsens uber die Besetzung der Ausschiisse geben,
findet hier das Zuteilungs- und Benennungsverfahren statt.

Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhaltnis zwischen den
Fraktionen bzw. Zahlgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Mitgliederanzahl der
jeweiligen Fraktion oder Zahlgemeinschaft nacheinander durch eins, zwei, drei, vier,
funf usw. geteilt wird und die Sitzverteilung nach den so ermittelten HOochstzahlen
erfolgt (Hochstzahlverfahren nach d’Hondt). Bei gleichen Hochstzahlen entscheidet
das Los. Die Sitze der sachkundigen Einwohner werden zuerst verteilt. Es ist zulassig,
dass Fraktionen und Zahlgemeinschaft untereinander ihre Sitze fir sachkundige
Einwohner gegen Sitze fir Gemeindevertreter tauschen und umgekehrt. Daflr ist eine
Erklarung von beiden Tauschpartnern an den Blirgermeister zu richten.

Die Losverfahren werden vom Birgermeister durchgefihrt. Dies geschieht in
Offentlicher Sitzung. Danach teilt der Birgermeister den Fraktionen und
Zahlgemeinschaften mit, wie viele Sitze und in welcher Zusammensetzung sie die
Gremien zu besetzen haben. Die Fraktionen und Zahlgemeinschaften erklaren darauf
innerhalb von zwei Wochen gegenuber dem Blrgermeister, mit welchen Personen sie
die ihnen zugeteilten Sitze besetzen.

Die Fraktionen und Zahlgemeinschaften haben jede personelle Veranderung innerhalb
von einer Woche dem Blrgermeister mitzuteilen.

§10
OrdnungsmaRBnahmen

Der Burgermeister kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur
Sache rufen.

Gemeindevertretungsmitglieder, die die Ordnung verletzen oder gegen Gesetz oder
die Geschéaftsordnung verstofien, sind vom Burgermeister zur Ordnung zu rufen. Nach
dreimaligem Ordnungsruf kann der Burgermeister einen Sitzungsausschluss
verhangen.

Gemeindevertretungsmitglieder, die zur Ordnung gerufen werden oder gegen die ein
Sitzungsausschluss verhangt wird, kdnnen binnen einer Woche einen schriftlich
begrindeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nachsten
Sitzung zu setzen.

§ 11

Ordnungsmafinahmen gegen Zuhorer

Wer im Zuhoérerraum Beifall oder Missbilligung dufert oder Ordnung und Anstand
verletzt oder versucht, die Beratung und Entscheidung der Gemeindevertretung auf
sonstige Weise zu beeinflussen, kann vom Blrgermeister nach vorheriger Ermahnung
aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.

Der Blrgermeister kann nach vorheriger Ermahnung den Zuhérerraum bei stérender
Unruhe rdumen lassen, wenn die stérende Unruhe auf andere Weise nicht zu
beseitigen ist.

§12
Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung

Der Burgermeister kann die Sitzung bei stérender Unruhe im Raum oder aus ahnlichen
wichtigen Grinden kurzfristig bis zu 15 Minuten unterbrechen oder aufheben.
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Auf Antrag einer Fraktion ist die Sitzung ebenfalls bis zu 15 Minuten zu unterbrechen.

§13
Fraktionen und Ziahlgemeinschaften

Die Bildung von Fraktionen ist unverziglich dem Blrgermeister anzuzeigen. Jegliche
Veranderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind von den jeweiligen
Gemeindevertretern ebenfalls dem Burgermeister anzuzeigen.

Die Bildung von Zahlgemeinschaften zwischen Fraktionen und Einzelbewerbern sind
ebenfalls unverziglich dem Blrgermeister anzuzeigen. Zahlgemeinschaften zwischen
verschiedenen Fraktionen sind nur zulassig, wenn dadurch andere Fraktionen oder
Zahlgemeinschaften nicht benachteiligt werden.

§14
Niederschrift

Uber jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift anzufertigen.

Die Sitzungsniederschrift muss enthalten:

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,

b) Name der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung,

c) Name der anwesenden Verwaltungsvertreter, der geladenen Sachverstandigen
und Gaste,

d) Feststellung der Ordnungsmafigkeit der Einladung,

e) Feststellung der Beschlussfahigkeit,

f) Anfragen der Gemeindevertretungsmitglieder,

g) die Tagesordnung,

h) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung,

i) den Wortlaut der Antrage mit Namen der Antragsteller, die Beschlisse und
Ergebnisse der Abstimmungen,

j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung,

k) Ausschluss und Wiederherstellung der Offentlichkeit,

I) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindevertretungsmitglieder.

Uber die Beratung und Beschlussfassung zu nichtéffentlichen Tagesordnungspunkten

ist eine gesonderte Anlage zu fertigen, die der Niederschrift beizufiigen ist.

Personenbezogene Angaben sind nur aufzunehmen, wenn sie flr die Durchflihrung

des Beschlusses erforderlich sind.

Die Niederschrift wird als Beschlussprotokoll erstellt. Wiinscht ein Mitglied der

Gemeindevertretung die Aufnahme seines Wortbeitrages im Protokoll, so hat er dies in

der Sitzung ausdricklich anzumelden und dem Schriftflihrer den Wortlaut zu

benennen.

Die Sitzungsniederschrift ist vom Birgermeister und vom Schriftfhrer zu

unterzeichnen und soll innerhalb von vierzehn Tagen, spatestens zur nachsten Sitzung

den Mitgliedern der Gemeindevertretung vorliegen.

Die Niederschriften Uber den 6ffentlichen Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung

sind Uber die Homepage des Amtes unter https://kluetzer-winkel.sitzung-mv.de/public/

der Offentlichkeit zuganglich.

Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolgenden Sitzung der Gemeindevertretung

zu billigen, tGber Einwendungen und Anderungen ist abzustimmen.

§15
Antrage zur Geschéftsordnung

Ausfuhrungen zur Geschaftsordnung durfen sich nur auf das Verfahren der
Behandlung des Beratungsgegenstandes, nicht auf die Sache beziehen.

Zu den Antragen zur Geschaftsordnung gehdren insbesondere:

a) Antrag auf Anderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte,
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b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes,

c) Antrag auf Vertagung,

d) Antrag auf Ausschussiliberweisung,

e) Antrag auf Ubergang zur Tagesordnung,

f) Antrag auf Redezeitbegrenzung,

g) Antrag auf Schluss der Aussprache,

h) Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,

i) Antrag auf namentliche Abstimmung,

j) sonstige Antrage zum Abstimmungsablauf,

k) Antrag auf geheime Wahl.

Antrage zur Geschéaftsordnung gehen Sachantragen vor. Sind mehrere Antrage zur
Geschéftsordnung gestellt, so wird zuerst Uber den Antrag abgestimmt, welcher der
Weiterbehandlung am  weitesten  widerspricht. Bei einem Antrag auf
Redezeitbegrenzung hat der Birgermeister vor der Abstimmung die bereits
vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben.

Antrage zur Geschaftsordnung durfen nur von Gemeindevertretungsmitgliedern
gestellt werden, die sich nicht bereits zur Sache geauliert haben.

§ 16
Ausschusssitzungen

Die Geschaftsordnung der Gemeindevertretung gilt sinngemaRn fir die Sitzungen der
Ausschisse der Gemeindevertretung.

Den nicht den Ausschissen angehérenden Mitgliedern der Gemeindevertretung ist
eine Abschrift der Einladung zu GUbersenden oder sind unter Hinweis auf die Unterlagen
im Ratsinformationssystem zu informieren.

Alle Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet eines beratenden Fachausschusses
gehdren, sollen in der Gemeindevertretung erst beraten und beschlossen werden,
wenn hierzu eine Empfehlung des Fachausschusses vorliegt. Im Einvernehmen mit
den Fraktionsvorsitzenden kann von Satz 1 abgewichen werden.

Wenn ein Gegenstand mehreren Ausschiissen zur Beratung zugewiesen ist, kdnnen
diese eine gemeinsame Beratung durchfiihren. Uber den Vorsitz entscheidet, wenn es
zu keiner Verstdndigung zwischen den Ausschussvorsitzenden kommt, der
Burgermeister. Die Abstimmungen haben getrennt nach Ausschiissen zu erfolgen.
Bei Bedarf kdnnen Ausschusssitzungen ins Amtsgebaude des Amtes Klutzer Winkel,
SchloRstralke 1, 23948 Klitz, verlegt werden. Uber den Bedarf entscheidet der
Ausschussvorsitzende.

§ 17
Datenschutz

Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschisse, die im Rahmen der
Ausubung ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die
personenbezogenen Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dirfen
solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmafligen Aufgabenerflllung dienenden
Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse einer natirlichen Person. Hierzu zahlen
auch Daten, die allein oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer
bestimmbaren natlrlichen Person ermdglichen. Vertrauliche Unterlagen sind alle
Schriftstliicke, automatisierte Dateien und sonstige Datentrager, die als solche
gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zahlen auch mit
vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere
Notizen.

Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung Uber den Inhalt an Dritte,
ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertreter, ist
nicht zuldssig. Dieses gilt auch gegenlber Mitgliedern der eigenen Partei bzw.
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Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung oder dem
jeweiligen zustandigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten.
Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten bzw. zu |6schen, wenn diese flr die
Aufgabenerflllung nicht mehr benétigt werden. Bei vertraulichen Beschlussunterlagen
einschliel3lich aller damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dieses
regelmaflig anzunehmen, wenn die Niederschrift Gber die Sitzung, in der der jeweilige
Tagesordnungspunkt abschlieRend behandelt wurde, genehmigt ist. Alle weiteren
vertraulichen Unterlagen sind spatestens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei
einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sofort,
dauerhaft zu vernichten bzw. zu I6schen.

§18
Auslegung/Abweichung und Anderung der Geschaftsordnung

Zweifelhafte Fragen uber die Geschaftsordnung im Einzelfall entscheidet der
Burgermeister. Er kann sich mit seinen Stellvertretern und/oder der Amtsverwaltung
beraten.

Von der Geschaftsordnung kann im Einzelnen abgewichen werden, wenn kein
Gemeindevertreter widerspricht und keine anderen rechtlichen Bestimmungen dem
entgegenstehen.

Anderungen dieser Geschaftsordnung sind mit einfacher Mehrheit maglich.

§19
Inkrafttreten

Diese Geschaftsordnung tritt mit Beschluss in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Geschaftsordnung vom 04.07.2024 auler Kraft.

Boltenhagen, 18.09.2025

- Siegel -

Raphael Wardecki
Blrgermeister

Seite 7von 7
Geschéaftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
(Beschlussfassung am 18. September 2025)



	Vorlage
	Anlage  1 2025-09-03 Synopse Entwurf Geschäftsordnung Ostseebad Boltenhagen
	Anlage  2 2025-09-03 Geschäftsordnung Ostseebad Boltenhagen (Reinschrift)

